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1 ÜBERBLICK UND PROZESS DER 

PLANENTWICKLUNG 

Einleitung 

Die Österreichische Bundesregierung hat im Dezember 2019 gemäß der Verordnung über 

das Governance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz einen integrierten 

nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) an die Europäische Kommission übermittelt. Die-

ser Plan wurde von der Kommission ς gemeinsam mit den Plänen aller anderen Mitglied-

staaten ς einer Bewertung unterzogen, welche am 14. Oktober 2020 veröffentlicht wurde.1 

Die seit Jänner 2020 im Amt befindliche Bundesregierung bekennt sich in ihrem Regierungs-

programm für die Periode 2020 bis 2024 zu einem ErreiŎƘŜƴ ŘŜǊ αYƭƛƳŀƴŜǳǘǊŀƭƛǘŅǘά ŦǸǊ mǎπ

terreich bis zum Jahr 2040 und hat zwischenzeitlich wesentliche Schritte zur Umsetzung des 

NEKP 2019 unternommen. Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die 

Beschlussfassung eines Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG), die Schaffung eines Klimati-

cket Österreich für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs, Rekordbudgets für die Förderung 

von Klimaschutzmaßnahmen oder die Einführung einer CO2-Bepreisung ab Oktober 2022 

mit Rückvergütung über einen Klimabonus für die Haushalte. Weitere Maßnahmen sind in 

Ausarbeitung bzw. in parlamentarischer Behandlung.  

Die Coronavirus-Pandemie hat Gesellschaft und Wirtschaft in Österreich und Europa vor 

neue und in diesem Ausmaß nicht gekannte Herausforderungen gestellt. Im Rahmen der 

wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen infolge der Pandemie wurden die öffentlichen 

finanziellen Mittel für die Transformation des Energie- und Verkehrssystems erheblich er-

höht und neue Instrumente, etwa für die Transformation in der Industrie, geschaffen. Um 

den Wiederaufbau nach der Krise zu unterstützen und strukturelle Anpassungen mit Blick 

auf eine nachhaltige und klimaneutrale Zukunft durchzuführen, hat Österreich einen klaren 

Fokus auf Energie- und Klimamaßnahmen in seinem Aufbau- und Resilienzplan 2020-2026 

gelegt. 46 % der insgesamt 4,5 Milliarden Euro werden für Klimaschutz aufgewendet. Damit 

geht Österreich deutlich über den angestrebten Mindestanteil von 37 % gemäß der Aufbau- 

                                                      

1 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ς Assessment of the final national energy and climate plan of 

Austria, SWD(2020) 919 final, 14.10.2020 
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und Resilienzfazilität hinaus. Die geplanten Maßnahmen orientieren sich an den länderspe-

zifischen Empfehlungen, die in den letzten Jahren im Rahmen des Europäischen Semesters 

an Österreich gerichtet wurden, und an den Zielen der Aufbau- und Resilienzfazilität. Gleich-

zeitig werden dadurch Teilbereiche des Regierungsprogramms für die Periode 2020 bis 

2024 umgesetzt. 

Seit Februar 2022 ist Europa mit völlig neuen Herausforderungen in der Energiepolitik kon-

frontiert. Nachdem bereits zuvor die Preise für Energie aufgrund der globalen Nachfragesi-

tuation deutlich gestiegen sind, hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eine neue 

geopolitische Situation geschaffen und Europa die starke Abhängigkeit von Russland bei der 

Versorgung mit fossilen Brennstoffen, in besonderem Maße Erdgas, vor Augen geführt. 

Der nun vorliegende aktualisierte NEKP Österreichs orientiert sich daher an den folgenden 

wesentlichen Leitlinien: 

ω Höhere Ambition für die Energiewende und den Klimaschutz: Anpassung an die neuen 

Ziele des EU-Klimagesetzes, des PŀƪŜǘǎ αCƛǘ ŦƻǊ ррά ǳƴŘ wŜtƻǿŜǊ9¦Σ ǎƻǿƛe an das 

nationale Ziel der Klimaneutralität bis 2040 in den in Anlage 1 des 

Klimaschutzgesetzes genannten Sektoren; 

ω Raschere Treibhausgasreduktion bis 2030 ebenso wie deutlich erhöhte 

Energieverbrauchsreduktion und die Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer 

Energie; 

ω Erhöhung der Resilienz und Zuverlässigkeit des Energiesystems, unter anderem vor 

dem Hintergrund der Auswirkungen des Klimawandels; 

ω Erhöhung der Energieversorgungssicherheit vor dem Hintergrund des Ausstiegs aus 

russischen Energieimporten, insbesondere durch Ausbau erneuerbarer Energieträger; 

ω Zusätzlicher Fokus auf die Reduktion von nicht-CO2 THG-Emissionen (insbesondere 

Methan) sowie auf zielgerichtete Waldbewirtschaftungs- und -pflegemaßnahmen zur 

Zuwachs- und Resilienzsteigerung und Erhalt der Produktionskraft mit dem Ziel, die 

YƻƘƭŜƴǎǘƻũŀǳŦƴŀƘƳŜ ǳƴŘ -speicherung zu erhöhen sowie den Waldbestand an den 

Klimawandel anzupassen; 

ω Speicherung von Kohlenstoff sowohl im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 

(einschließlich Holzprodukten) als auch über technische Senken; 

ω Lƴƪƭǳǎƛƻƴ ŀƭƭŜǊ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ DǊǳǇǇŜƴ όαƭŜŀǾƛƴƎ ƴƻ ƻƴŜ ōŜƘƛƴŘάύ ǎƻǿƛŜ Ǿƻƴ 

Regionen, die strukturell stark von der Transformation zur Klimaneutralität betroffen 

sind; 
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ω Orientierung am Europäischen Forschungsrahmenprogramm, u.a. mit der Zielsetzung 

der Stärkung des europäischen und österreichischen Wirtschaftsstandortes. 

Die Anpassung des NEKP Österreichs ist aufgrund der neuen Voraussetzungen und Heraus-

forderungen gegenüber 2019 tiefgreifend. Gewisse Grundprinzipien (z.B. Transformation 

ohne Atomenergie) sowie Ziele, wie beispielsweise 100 % erneuerbarer Strom (national bi-

lanziell) bis 2030 oder ein möglichst rascher Umstieg hin zu emissionsfreier Mobilität, wer-

den beibehalten, wobei die notwendige erhöhte Geschwindigkeit der Transformation zum 

Teil rasche Anpassungen der Politiken erforderlich macht. Die Transformation Österreichs 

erfordert erstens einen kosteneffektiven Mix aus ordnungs-, budget- und steuerpolitischen 

Maßnahmen und zweitens eine verstärkte Wirkungsorientierung und -verantwortung der 

verschiedenen Stakeholder, um soziale Inklusion zu ermöglichen, Innovation zu beschleuni-

gen und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten bzw. zu verbessern. Dies umfasst auch ökono-

misch wirksame temporäre Begleitmaßnahmen (z.B. Förderungen) zur Abfederung negati-

ver Auswirkungen. 

Im Sinne des Artikels 2.1.c des Übereinkommens von Paris bilden öffentliche Haushalte zu-

sammen mit den Unternehmen und den privaten Haushalten die wesentlichen Finanzie-

rungsquellen klima- und energiespezifischer Maßnahmen. So schaffen nachhaltige öffentli-

che Finanzen jenen Handlungsspielraum, der notwendig ist, um strategische Optionen zur 

Einhaltung der Klima- und Energieziele entwickeln zu können. Voraussetzung hierfür ist un-

ter anderem, Budget- und Steuerpolitik einerseits und Klima- und Energiepolitik anderer-

seits integriert zu denken. In diesem Zusammenhang gilt es auch, das Risiko für die öffent-

lichen Haushalte aufgrund versäumter, fehlgeleiteter oder verspäteter Handlungen (Kosten 

des Nichthandelns bzw. Fehlanpassung) zu minimieren, da diese dem Ziel der dauerhaften 

Senkung des gesamtstaatlichen Schuldenstandes entgegenwirken. 
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1.1 Zusammenfassung 

1.1.1 Politischer, wirtschaftlicher, umweltpolitischer und sozialer Kontext 

des Plans 

Energie- und umweltpolitischer Kontext 

Seit Annahme des NEKP Ende 2019 haben sich wesentliche politische Rahmenbedingungen 

im europäischen und internationalen Kontext verändert. Im Vordergrund steht die Ambiti-

ƻƴǎǎǘŜƛƎŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ ½ƛŜƭǎŜǘȊǳƴƎŜƴ όαCƛǘ ŦƻǊ ррάύ ǾƻǊ ŘŜƳ IƛƴǘŜǊƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ǎƛŎƘ 

zuspitzenden Klimakrise. Hinzu kommen die seit Beginn des russischen Angriffskrieges ge-

gen die Ukraine erhöhte Gefährdung der Versorgungssicherheit bei Energie und die zeit-

weise stark gestiegenen Preise für Energie. Diese Einflussparameter erfordern eine grund-

legende Neubewertung sowohl der europäischen als auch österreichischen Energie- und 

Klimapolitik. 

Die inländische Energieerzeugung ist grundsätzlich durch geringe Vorkommen an fossilen 

Energieträgern und den hohen Nutzungsgrad bei erneuerbaren Energien gekennzeichnet. 

Biomasse hat derzeit mit einem Anteil von ca. 55 % den größten Anteil an der nationalen 

Bereitstellung von Erneuerbaren Energieträgern. Wasserkraft und sonstige erneuerbare 

Energien decken 2023 bereits rund 87 % der gesamten heimischen Stromerzeugung ab. Fos-

sile Energieträger müssen zu einem sehr hohen Grad importiert werden. Der Eigenversor-

gungsgrad bei fossilen Energieträgern betrug 2022 in Österreich lediglich 5,1 %. Österreich 

war bei der Versorgung mit Erdgas zu Beginn der aktuellen Krise (Februar/März 2022) zu 

rund 80 % von Importen aus Russland abhängig. Die einseitige Abhängigkeit hat sich in den 

Quartalen danach teils deutlich verringert, stieg jedoch gegen Ende 2023 wieder an; daher 

lässt sich daraus noch kein eindeutiger und dauerhafter Trend ableiten. Die Herausforde-

rung lautet nun, so schnell wie möglich russisches Gas vollständig zu ersetzen. Dafür ist so-

wohl eine Diversifizierung der Importquellen als auch die Substitution von fossilen durch 

erneuerbare Gase (einschließlich Wasserstoff) und eine deutliche Reduktion des Gasver-

brauchs etwa durch Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme notwendig. Auch in Bezug 

auf die Versorgung mit flüssigen fossilen Brennstoffen stehen im Zusammenhang mit dem 

auf EU-Ebene vorgesehenen zunehmenden Umstieg von Verbrennungsmotoren auf Elekt-

romobilität sowie dem Ausstieg aus Öl im Wärmemarkt grundlegende Veränderungen be-
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vor, welche gravierende Auswirkungen auf das Energiesystem haben werden. Diese Ent-

wicklungen stehen auch in Einklang mit dem langfristigen Erfordernis der Schaffung eines 

dekarbonisierten und resilienten Energiesystems sowie dem Ziel der Klimaneutralität. 

Die Umweltsituation in Österreich kann hinsichtlich wesentlicher Kenngrößen wie Wasser-

qualität, Luftqualität, erneuerbare Energieressourcen oder dem im europäischen Vergleich 

hohen Anteil ökologisch bzw. umweltgerecht bewirtschafteter landwirtschaftlicher Flächen 

sowie der nachhaltigen Waldbewirtschaftung als gut bezeichnet werden. 

Hervorzuheben ist darüber hinaus die herausragende Position Österreichs bei Umwelt- und 

Energietechnologien. Insbesondere innovative Technologien zur Nutzung erneuerbarer 

Energieformen (Biomasse, Photovoltaik, Wind, Wärmepumpen) wiesen in den letzten Jah-

ren ς insbesondere aber seit 2021 ς hohe Wachstumsraten auf. Diese sind durch eine stark 

wachsende Inlandsnachfrage sowie durch hohe Exportanteile getrieben.2 

Österreichs Emissionen von Treibhausgasen (THG) sind zwischen 1990 und 2022 leicht ge-

sunken. Fortschritte im Bereich einzelner Sektoren (etwa Gebäude, Abfallwirtschaft, Land-

wirtschaft, Energieversorgung) wurden insbesondere durch stark gestiegene Emissionen im 

Mobilitätssektor konterkariert, was neben der gestiegenen Fahrleistung im Individual-Per-

sonenverkehr dem stark gewachsenen Güterverkehr auf der Straße, auch im Transit, und 

dem preislich und strukturell bedingten Kraftstoffexport in Fahrzeugtanks geschuldet ist. 

Seit 2005 ist aber ein generell leicht sinkender Emissionstrend zu beobachten, der sich in 

etwa gleichermaßen auf den Emissionshandelsbereich (EHS) und Sektoren gemäß Effort 

Sharing-Verordnung (ESR) verteilt (siehe Abbildung 1). 

                                                      

2 Innovative Energietechnologien in Österreich, Marktentwicklung 2022, BMK 2023, 

https://nachhaltigwirtschaften.at/de/publikationen/schriftenreihe-2023-36-marktentwicklung-

energietechnologien.php 
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Abbildung 1: Entwicklung der THG-Emissionen 1990 bis 2022 (ohne LULUCF) 

 

Quelle: Umweltbundesamt 2024 

Betrachtet man die Entwicklung von THG-Emissionen, erneuerbarer Energie und Energieef-

fizienz im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Entwicklung seit 2005 (Abbildung 2), so 

ist festzustellen, dass Österreich Fortschritte in allen drei Bereichen erzielen konnte. Am 

erfolgreichsten konnte die Aufbringung erneuerbarer Energie gesteigert werden3, während 

der Primärenergieverbrauch lediglich stabilisiert werden konnte. Sowohl beim Energiever-

brauch als auch bei den THG-Emissionen ist über den gesamten Zeitraum auch eine relative 

Entkoppelung gegenüber der BIP-Entwicklung erkennbar; im letzten Berichtsjahr 2022 

konnte eine markante absolute Entkoppelung zwischen THG-Emissionen und Energiever-

brauch einerseits sowie BIP-Entwicklung andererseits erzielt werden. In der Dekade bis 

2030 sind weitere Anstrengungen erforderlich, um eine zielkonforme Entwicklung in allen 

drei Bereichen (THG-Emissionen, Energieeffizienz, erneuerbare Energie) sicherstellen zu 

können. 

                                                      

3 Der Rückgang der Energieaufbringung aus erneuerbarer Energie 2022 steht insb. in Zusammenhang mit der 

erstmals erforderlichen Nachhaltigkeitszertifizierung für feste Biomasse. 
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Abbildung 2: Entwicklung der THG-Emissionen, der erneuerbaren Energie (Definition nach 

Erneuerbaren-Richtlinie (EU) 2018/2001), des Primärenergieverbrauchs, des 

Bruttoendenergieverbrauchs und des Bruttoinlandsprodukts (real) 2005-2022 (indexiert, 

2005=100 %) 

 

Quelle: Umweltbundesamt 2023, BMK 2024 

In Österreich gibt es abseits der Klimabilanz weitere umweltpolitische Bereiche mit Verbes-

serungspotenzialen, etwa die Entwicklung des Verkehrs, speziell zwischen Ballungsräumen 

und Peripherie oder entlang der Transitrouten, samt damit einhergehenden Immissionsbe-

lastungen. Dem wird durch gezielte Investitionen in den Ausbau der öffentlichen Verkehrs-

angebote sowie den Güterschienentransport entgegengewirkt. Besonders kritisch ist in 

zahlreichen Regionen der Landschafts- und Flächenverbrauch, zum Teil verbunden mit Bio-

diversitätsverlusten, einerseits durch Ausweitung von Siedlungs- und Gewerbeflächen, an-

dererseits durch Infrastrukturausbau. Für diesen Trend sind neben wirtschaftlichen Ent-

wicklungen auch Veränderungen individueller Wohnansprüche, Migration und Mobilitäts-

verhalten sowie eine unzureichende Ausschöpfung der Instrumente der örtlichen und 

überörtlichen Raumordnung verantwortlich. 
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Sozioökonomischer Kontext 

Das Wohlstandsniveau und die soziale Stabilität sind in Österreich ς auch im europäischen 

Vergleich ς überdurchschnittlich hoch. 

Den potenziell nachteiligen sozialen Folgeerscheinungen der Energiepreiskrise muss mit 

treffsicheren Maßnahmen begegnet werden. Die österreichische Bundesregierung sowie 

die Bundesländer haben daher seit dem Frühjahr 2022 vielfältige Initiativen ergriffen, um 

die Betroffenheit privater Haushalte sowie der Wirtschaft von den stark gestiegenen Ener-

giepreisen effektiv abzufedern. Diesen Notfallmaßnahmen müssen in den nächsten Jahren 

jedoch effektive und wirkungsvolle Schritte folgen, die auf eine langfristige Diversifizierung, 

Effizienzverbesserung und Dekarbonisierung des Energiesystems abzielen. 

Seit Anfang 1990 ist die Bevölkerung in Österreich um knapp 20 % von 7,64 Millionen auf 

9,16 Millionen Einwohner:innen (1.1.2024) angestiegen. Das Wachstum der Bevölkerung 

konzentriert sich in erster Linie auf die Ballungsräume, während periphere ländliche Regio-

nen zum Teil einen negativen Bevölkerungstrend aufweisen, was wiederum auf wirtschafts-

strukturelle Trends zurückzuführen ist. 

Österreich ist ein Hochindustrieland mit energieintensiven, rohstofforientierten Unterneh-

men sowie hochinnovativen Technologieunternehmen. Während der Außenhandel mit Wa-

ren stets ein leichtes Leistungsbilanzdefizit aufweist, werden im Bereich energieintensiver 

Produkte wertmäßig tendenziell mehr Waren exportiert als importiert. Eine wichtige Aus-

nahme stellt der Handel mit fossilen Brennstoffen dar, in welchem starke Abhängigkeiten 

von Importen gegeben sind. Bei den Hochtechnologiebranchen war das Verhältnis zwischen 

Ausfuhren und Einfuhren zuletzt weitgehend ausgeglichen.4 Die Transformation zu Kli-

maneutralität und Klimaresilienz wird vor allem in bestimmten Regionen deutliche struktu-

relle Veränderungen nach sich ziehen. Dem soll durch gezielte Maßnahmen und Investitio-

nen im Rahmen des österreichischen Just Transition Plans (JTP) Rechnung getragen werden. 

                                                      

4 Österreichs Außenhandelsergebnisse, Jänner bis September 2022, Vorläufige Ergebnisse, 

Wirtschaftskammer Österreich, Dezember 2022 
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Ein weiteres überaus wichtiges wirtschaftliches Standbein ist der Tourismus. In Bezug auf 

den Wintertourismus besteht vor dem Hintergrund des Klimawandels ein deutlicher Anpas-

sungsbedarf, der jedoch Chancen für regionale Schwerpunktverlagerungen sowie Diversifi-

zierungsstrategien eröffnet. 

Klimawandel als zusätzliches Risiko 

Die natürliche Ressourcenbasis und in weiterer Folge wesentliche Sektoren der österreichi-

schen Wirtschaft sind erheblichen Risiken infolge der Auswirkungen des Klimawandels aus-

gesetzt. Langfristige Trends etwa in Bezug auf die Temperaturentwicklung und die Nieder-

schlagsverteilung sowie extreme Wetterereignisse haben bereits heute einen wesentlichen 

Einfluss auf die Land- und Forstwirtschaft. Auch die Erzeugung von Energie aus Wasserkraft 

kann potenziell durch Veränderungen in der Wasserführung erheblich beeinträchtigt wer-

den. Zudem haben extreme Wetterereignisse das Potenzial, beträchtliche Schäden an Ener-

gieerzeugungsanlagen und Netzinfrastruktur herbeizuführen. Es bestehen somit unmittel-

bare Zusammenhänge zwischen dem Klimawandel und den Zieldimensionen der Energie-

union, insbesondere in Bezug auf Dekarbonisierung und Versorgungssicherheit. Der NEKP 

wird daher in enger Abstimmung mit der Österreichischen Strategie zur Anpassung an den 

Klimawandel erarbeitet und umgesetzt. 

1.1.2 Strategie im Zusammenhang mit den fünf Dimensionen der 

Energieunion 

Die österreichische Bundesregierung verfolgt konsequent eine Strategie, die darauf ausge-

richtet ist, bis 2030 in den Bereichen THG-Emissionsreduktion, erneuerbare Energie und 

Energieeffizienz die Ziele der Europäischen Union im Sinne des EU Klimagesetzes, des Pa-

ƪŜǘǎ αCƛǘ ŦƻǊ ррά (mit Ergänzungen durch RePowerEU) zu erreichen. Darüber hinaus legt das 

Regierungsprogramm für die Periode 2020 bis 2024 das politische Ziel des Erreichens der 

Klimaneutralität bis 20405 fest ς somit 10 Jahre vor der gesetzlichen Vorgabe für die Euro-

päische Union und ihre Mitgliedstaaten. 

                                                      

5 5ŀǎ ½ƛŜƭ αYƭƛƳŀƴŜǳǘǊŀƭƛǘŅǘά ƛǎǘ ƛƳ wŜƎƛŜǊǳƴƎǎǇǊƻƎǊŀƳƳ ƴƛŎƘǘ ƴŅƘŜǊ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘΤ ƛƳ b9Yt ǳƳŦŀǎǎǘ Řŀǎ ½ƛŜƭ ŘƛŜ 

gesamten THG-Emissionen der Sektoren außerhalb des EU Emissionshandelssystems (nicht-EHS) sowie eine 

Kompensation von verbleibenden Emissionen durch natürliche und technische THG-Senken. 
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Im Sinne dieser neuen Zielsetzungen soll die Langfriststrategie Österreichs unter Einbindung 

von Ministerien, Ländern und weiteren Stakeholdern überarbeitet werden. Der Fokus liegt 

dabei auf dem Erreichen des Ziels der Klimaneutralität in Österreich bis 2040. 

Die Europäische Union verfolgt das Ziel, ihre Abhängigkeit von der Einfuhr von Gas, Öl und 

Kohle aus Russland so bald wie möglich zu beenden (Schlussfolgerungen des Europäischen 

Rates vom 24./25. März 2022). Der Ausstieg aus fossilem Erdgas, das in Österreich bis zu-

letzt zu einem weitaus überwiegenden Anteil aus Russland importiert wurde, muss deutlich 

beschleunigt und die Diversifizierung der Gaslieferquellen vorangetrieben werden. Gleich-

zeitig verfolgt die österreichische Bundesregierung konsequente Ziele für den mittel- bis 

langfristigen gänzlichen Ausstieg aus der Verwendung fossiler Brennstoffe. Mit dem Aus-

stieg aus importierten fossilen Energieträgern kann Österreich einen erheblichen Finanzab-

fluss in der Zukunft vermeiden und die Wertschöpfung im Inland somit deutlich steigern. 

Gleichzeitig sind Maßnahmen zu treffen, die eine Deckung der Energie- und Mobilitätsbe-

dürfnisse ermöglichen. Die langfristige Dekarbonisierung muss somit bestmöglich als kon-

sequente Antwort auf die geopolitischen Veränderungen sowie im Sinne der ökosozialen 

Marktwirtschaft ς somit wirtschaftlich, ökologisch und sozial ς und in Umsetzung der 

Agenda 2030 samt ihrer 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development 

Goals, SDGs) genutzt werden. Die Umsetzung der langfristigen Ziele muss in einer Weise 

gestaltet werden, dass daraus ein wirtschaftlich, ökologisch und sozial erfolgreiches Modell 

einer ressourceneffizienten und resilienten Wirtschaft resultiert. Dazu müssen bereits in 

ŘŜǊ tŜǊǎǇŜƪǘƛǾŜ ōƛǎ нлол ŀƭƭŜ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜƴ ±ƻǊƪŜƘǊǳƴƎŜƴ ƎŜǘǊƻŦŦŜƴ ǳƴŘ αǎǘǊŀƴŘŜŘ Ŏƻǎǘǎά ōȊǿΦ 

αƭƻŎƪ-ƛƴά-Effekte und Pfadabhängigkeiten vermieden werden. Gleichzeitig ist sicherzustel-

len, dass die Transformation unter Einhaltung des Zieles nachhaltiger, geordneter öffentli-

cher Haushalte und auf Grundlage der Wirkungsorientierung des Mitteleinsatzes erfolgt. 

Eine wesentliche Stütze des langfristigen Übergangs zur Klimaneutralität und -resilienz stel-

len die Fokusbereiche (Ziele und Maßnahmen) innerhalb der Zieldimension Forschung, In-

novation und Wettbewerbsfähigkeit dar (siehe entsprechende Abschnitte in Kapitel 1, 2 und 

3), welche mit anderen Zieldimensionen des NEKP integriert werden sollen. Die Umsetzung 

des Übergangs in einem wettbewerbsorientierten Umfeld erfordert zudem ein auf die we-

sentlichen Zukunftsherausforderungen fokussiertes Aus- und Weiterbildungssystem sowie 

gezielte Steuerungsmaßnahmen im Arbeitsmarkt, welche besondere Unterstützungen für 

Regionen umfassen, welche in besonderer Weise und strukturell von den Auswirkungen des 

Übergangs betroffen sind (Just Transition Regionen, s.u.). 
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Stärkung von Aus- und Weiterbildung und aktive Arbeitsmarktpolitik für einen 

gerechten Übergang 

Ein langfristiger, gerecht gestalteter Übergang zur Klimaneutralität und -resilienz erfordert 

rechtzeitige arbeitsmarktpolitische Steuerungsmaßnahmen, speziell vor dem Hintergrund 

des Fachkräftemangels in Schlüsselbereichen. 

Seit dem Frühjahr 2022 fördert die von den Sozialpartnern Österreichischer Gewerkschafts-

bund (ÖGB) und Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) initiierte Umweltstiftung Aus- und 

Weiterbildungen unter anderem in den Bereichen der Erneuerbaren Energien und der Um-

welttechnik. Vor allem gering Qualifizierte und Personen mit nicht mehr verwertbaren Qua-

lifikationen sollen innerhalb von 24 Monaten Aus- und Weiterbildungslehrgänge und außer-

ordentliche Lehrabschlüsse absolvieren, die den im aktuellen Regierungsprogramm verein-

barten Umweltzielen gerecht werden. In den kommenden drei Jahren sollen bis zu 1.000 

arbeitssuchende Personen weitergebildet oder umgeschult werden. 

Darüber hinaus werden seitens des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) 

weitere Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik gesetzt, um den Arbeits- und Fach-

kräftebedarf für die Energiewende zumindest teilweise decken zu können. Im Jahr 2022 

wurden vom Arbeitsmarktservice (AMS) rund 8.100 Personen dahingehend gefördert ς vor-

rangig über Qualifizierungsmaßnahmen, aber auch über Beschäftigungsmaßnahmen wie 

die Eingliederungsbeihilfe. 

LƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ tǊƻƎǊŀƳƳǎ αCƛ¢ ς CǊŀǳŜƴ ƛƴ IŀƴŘǿŜǊƪ ǳƴŘ ¢ŜŎƘƴƛƪά ǿŜǊŘŜƴ CǊŀǳŜƴ Ƴƻǘƛπ

viert, eine Ausbildung im handwerklichen und technischen Bereich zu absolvieren. Es kön-

nen Ausbildungen mit Lehrabschluss und schulische Ausbildungen bis auf Fachhochschulni-

veau gefördert werden. Interessierte Frauen mit mindestens Pflichtschulabschluss werden 

auf die Ausbildung vorbereitet und während der Programmteilnahme beraten und beglei-

tet. Auch Lehrberufe aus dem Umweltbereich sind möglich. 

Eine bundesweite Fachkräfteoffensive des für die Erreichung der Klimaziele sehr wichtigen 

Bereichs des öffentlichen Verkehrs ist in Ausarbeitung. Ziel dieser gemeinsam von BMAW 

und Bundesministerium für Klimaschutz (BMK) gesetzten Initiative ist es, für den Schienen- 

und Busverkehr geeignete arbeitslose Personen zu rekrutieren und ihnen die für die Auf-

nahme eines Dienstverhältnisses notwendigen (Vor-)Qualifikationen zu vermitteln sowie 
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die betroffenen Verkehrsunternehmen bei der Umsetzung einer möglichst beschäftigungs-

sichernden Personalentwicklung zu unterstützen. Für dieses Vorhaben ist nach aktuellem 

Planungsstand ein Gesamtbudget von bis zu 10 Mio. Euro vorgesehen. 

Die Liste der durch das Fachkräftestipendium förderbaren Ausbildungen enthält viele Be-

rufe mit Umweltbezug, z.B. im Bereich Bautechnik (wie Sanierungstechnik) und Elektrotech-

nik (z.B. Schwerpunkt Nachhaltiges Energiemanagement). Im Juli 2023 wurde diese Liste 

erneut durch weitere Berufe aus dem Umweltbereich ergänzt. Im Jahr 2022 wurden etwa 

2.240 Personen in technischen Ausbildungen mit dem Fachkräftestipendium gefördert. Ab 

2023 soll mit der neuen Ausbildungsliste auch das Segment Umwelt/Ökologie deutlich 

wachsen. 

Berufsausbildungsgesetz (BAG) und Lehrausbildungen gemäß BAG 

Berufsbilder in den Ausbildungsordnungen werden alle 5 Jahre einer Überprüfung auf Ak-

tualität unterzogen (systematische Lehrberufsanalysen gemäß § 1a Abs. 5 BAG). Eine Mo-

dernisierung der Berufsbilder erfolgt kontinuierlich, hierbei ist der Bedarf der jeweils be-

troffenen Wirtschaftsbranche maßgebend. Hierbei werden auch Anforderungen im Sinne 

des Aktionsplans Just Transition entsprechend berücksichtigt. 

Just Transition Aktionsplan Aus- und Weiterbildung des BMK 

Das BMK  hat im Dezember 2020 mit Stakeholdern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 

Zivilgesellschaft einen Just Transition-Prozess6 gestartet. Gemeinsam wird diskutiert, wel-

che wirtschafts-, sozial- und arbeitsmarktpolitischen Aufgaben bewältigt werden müssen, 

um eine Transformation zu einer resilienten, klimaneutralen und umweltverträglichen Ge-

sellschaft und Wirtschaft zu meistern. In der Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung unter 

dem Co-Vorsitz von Arbeiterkammer und AMS werden der Fachkräftebedarf im Energiebe-

reich sowie die notwendigen beruflichen Anforderungen und Qualifikationen zukünftiger 

Klimajobs thematisiert. Dabei ist zentral, die für die Transformation relevanten Wirtschafts-

zweige zu identifizieren. Das geschieht anhand wissenschaftsbasierter Analysen und der 

                                                      

6 Dieser Österreich-interne Prozess steht nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem JTP nach der 

europäischen JTF-Verordnung (siehe nachfolgenden Abschnitt) 
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Einbeziehung von Stakeholdern aus den Bereichen Forschung, Wirtschaft und Arbeitneh-

mervertretung. Im Rahmen des Just-Transition-Prozesses wurden entsprechende Maßnah-

men zur Stärkung von Aus- und Weiterbildung entwickelt. 

Der Just Transition Aktionsplan Aus- und Weiterbildung7 identifiziert konkrete Maßnahmen, 

die diese Veränderungen für alle Betroffenen gerecht gestalten. 

Just Transition Plan Österreichs nach der JTF-Verordnung 

5ŜǊ αCƻƴŘǎ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ ƎŜǊŜŎƘǘŜƴ «ōŜǊƎŀƴƎά όWǳǎǘ ¢Ǌŀƴǎƛǘƛƻƴ CǳƴŘ, JTF) ist ein neues Instru-

ment der EU-Kohäsionspolitik 2021-2027. Der JTF ōƛƭŘŜǘ ŘƛŜ ŜǊǎǘŜ Ǿƻƴ ŘǊŜƛ {ŅǳƭŜƴ ŘŜǎ αaŜπ

ŎƘŀƴƛǎƳǳǎ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ ƎŜǊŜŎƘǘŜƴ «ōŜǊƎŀƴƎά όWǳǎǘ ¢Ǌŀƴǎƛǘƛƻƴ aŜŎƘŀƴƛǎƳ, JTM) im Rahmen 

des europäischen Green Deal, der das Ziel verfolgt, dass der Übergang zur Klimaneutralität 

bis 2050 fair und gerecht erfolgt. Dazu soll in Regionen, die am stärksten vom Übergang in 

eine klimaneutrale Wirtschaft betroffen sind, ein nachhaltiger Strukturwandel in Richtung 

Klimaneutralität unter Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Wirtschaft und 

der Beschäftigung unterstützt und vorangetrieben werden. 

EU-weit sollen 2021 bis 2027 insgesamt 17,5 Mrd. Euro an EU-Mitteln in die am stärksten 

betroffenen Gebiete investiert werden, auf Österreich entfällt davon ein JTF-Mitt elanteil 

von rund 135 Mio. Euro. Um diese JTF-Mittel zum Einsatz kommen zu lassen sieht die Ver-

ƻǊŘƴǳƴƎ ό9¦ύ нлнмκмлрс ǾƻƳ нпΦ Wǳƴƛ нлнм ŘƛŜ 9ǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜǊ α¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǊ tƭŅƴŜ 

für einen gerechteƴ «ōŜǊƎŀƴƎά ό¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭ Wǳst Transition Plan, TJTP) vor. 

Der österreichische JTP wurde im Rahmen der Österreichischen Raumordnungskonferenz 

(ÖROK) unter Einbeziehung der relevanten Partnerorganisationen erstellt und gemäß Arti-

kel 3 des Durchführungsbeschlusses [C(2022)5735 final] am 3. August 2022 offiziell von der 

Europäischen Kommission genehmigt. 

Der österreichische JTP sieht indikatorenbasiert identifizierte Gebiete in Kärnten, Niederös-

ǘŜǊǊŜƛŎƘΣ hōŜǊǀǎǘŜǊǊŜƛŎƘ ǳƴŘ ƛƴ ŘŜǊ {ǘŜƛŜǊƳŀǊƪ ŀƭǎ αǀǎǘŜǊǊŜƛŎƘƛǎŎƘŜ JTP-wŜƎƛƻƴά ŦǸǊ ŜƛƴŜ W¢C-

Unterstützung vor. Diese JTP-Region ist aufgrund ihrer THG-emissionsintensiven Wirt-

schaftsstruktur dem stärksten Anpassungsdruck bei der Umstellung in Richtung klimaneut-

                                                      

7 https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nachhaltigkeit/green_jobs/just-transition.html 
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rale Wirtschaft ausgesetzt und weist das höchste Gefährdungspotenzial hinsichtlich Wett-

bewerbsfähigkeit und Arbeitsmarkt auf. Die JTP-Gebietskulisse Österreich 2021 bis 2027 ist 

in der Karte in Abb. 3 abgebildet. 

Das Ziel der Dekarbonisierung stellt die JTP-Region und ihre Unternehmen vor eine umfas-

sende Transformations- und Diversifizierungsphase. Umfassende Investitionen sind not-

wendig, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Beschäftigung zu sichern bzw. zu schaffen. 

Daher wird die JTP-Region im Rahmen des JTM proaktiv dabei unterstützt, ihre Wirtschafts-

struktur im Einklang mit den Zielen des Green Deals weiterzuentwickeln. 

Abbildung 3: JTP ς Gebietskulisse Österreich 2021 bis 2027 

 

Der JTF als ein zentrales Instrument in diesem Kontext soll dafür sorgen, dass der Übergang 

in einŜ ƪƭƛƳŀƴŜǳǘǊŀƭŜ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ƎŜǊŜŎƘǘ ǾŜǊƭŅǳŦǘΦ 5ŀǎ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜ ½ƛŜƭ ŘŜǎ W¢C ƛǎǘ ŜǎΣ αwŜƎƛƻπ

nen und Menschen in die Lage zu versetzen, die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 

!ǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŘŜǎ «ōŜǊƎŀƴƎǎ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ ƪƭƛƳŀƴŜǳǘǊŀƭŜƴ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘ Ȋǳ ōŜǿŅƭǘƛƎŜƴάΦ 

Die Umsetzung des JTF in Österreich erfolgt als jeweils eigene Priorität in den EU-

Programmen 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































